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GND-Übergangsregeln für Körperschaften 
 
 
GND-ÜR K26 Religionsgemeinschaften: Organe 
Regeltext Die Organe von Religionsgemeinschaften werden als eigener Entitätentyp 

betrachtet. Zu ihnen gehören die einer Religionsgemeinschaft unterstellten oder 

zugehörigen Körperschaften, die vorwiegend legislative, administrative, 

richterliche, informative, diplomatische oder militärische Funktionen haben, z. B. 

Kirchenleitungen, Synoden im Sinne von Vertretungskörperschaften, kirchliche 

Gerichte, Presseämter, Nuntiaturen. 

Spitzen-, Exekutiv- und Informationsorgane von Religionsgemeinschaften gelten 

als deren Organe und erhalten in der Normdatei eigenständige Datensätze. 

Päpstliche Nuntiaturen und Internuntiaturen werden als Abteilung der Katholischen 

Kirche behandelt. Sie erhalten den Namen des Staats, in den sie entsandt sind, als 

identifizierenden Zusatz. Delegationen werden ebenfalls als Abteilung der 

Katholischen Kirche behandelt. 

Organe von Religionsgemeinschaften werden behandelt wie Organe anderer 

Körperschaften (vgl. K13). Für die Wahl des bevorzugten Namens in 

selbstständiger bzw. unselbstständiger Form vgl. K11 und K12. Zu den Namen von 

Organen von Religionsgemeinschaften werden keine Bestandteile hinzugefügt, und 

es werden keine Bestandteile weggelassen (vgl. allgemeine Regeln). 

Verwendung Die Verwendung erfolgt in Formal- und Sacherschließung bis auf den Bereich der 

Spitzen-, Exekutiv- und Informationsorgane von Religionsgemeinschaften 

einheitlich. Für diesen gelten folgende Verwendungsregeln: 

 

Formalerschließung 

Die Entscheidung über die Verwendung bzw. Nichtverwendung im Bereich der 

Formalerschließung bleibt von der Regelung unberührt. Die gegenwärtige Praxis 

bleibt bestehen. Es werden nur im bisherigen Umfang eigenständige Datensätze 

angelegt (vgl. RAK-WB § 470). Spitzen-, Exekutiv- und Informationsorgane von 

Religionsgemeinschaften, die keine eigenständigen Datensätze erhalten, werden 

weiterhin als abweichende Namensformen bei der übergeordneten Körperschaft 

erfasst und besonders gekennzeichnet. Zusätzlich ist in den Datensätzen der 

Sacherschließung für Organe ein Verwendungshinweis für die Formalerschließung 

zu setzen. 

 

Sacherschließung 

Im Bereich der Sacherschließung werden für alle Arten von Organen grundsätzlich 

eigenständige Datensätze angelegt und für die inhaltliche Erschließung verwendet. 
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Erläuterung Zwischen RAK-WB und RSWK bestehen Abweichungen in Bezug auf die 

selbstständige bzw. unselbstständige Ansetzung von Organen von 

Religionsgemeinschaften. Nach RAK-WB werden sie unselbstständig als Abteilung, 

nach RSWK selbstständig angesetzt, wenn der Name ohne den Namen der 

übergeordneten Körperschaft nicht als Bezeichnung ausreicht. Für die Behandlung 

in der GND soll weitestgehend auf Sonderregeln in diesem Bereich verzichtet 

werden. 

 

Spitzenorgane ohne Ressortbegriff sowie Exekutiv- und Informationsorgane, die 

eine Religionsgemeinschaft als Ganzes vertreten, werden nach RAK-WB im 

Allgemeinen nicht angesetzt. Ihre Veröffentlichungen gelten als Veröffentlichung 

der Religionsgemeinschaft selbst. Bei großen Religionsgemeinschaften (z. B. 

Katholische Kirche als Gesamtheit, evangelische Landeskirchen) werden sie jedoch 

als Abteilung angesetzt. Ferner werden sie auch als Abteilung angesetzt, wenn 

ihnen unterstellte Körperschaften als ihre Abteilungen anzusetzen sind. Bis auf 

geistliche Würdenträger als Spitzenorgane von Religionsgemeinschaften bestehen 

in den RSWK keine besonderen Regelungen für Spitzen-, Exekutiv- und 

Informationsorgane von Religionsgemeinschaften. Sie werden nach den 

allgemeinen Regeln für Organe von Religionsgemeinschaften behandelt. 

 

Zur Vermeidung aufwändiger Korrekturen im Titelbestand, soll vorerst im Bereich 

der Formalerschließung auf die Anwendung der Regel zu den Spitzen-, Exekutiv- 

und Informationsorganen von Religionsgemeinschaften verzichtet werden. Im 

Zuge einer evtl. RDA-Einführung muss dieser Bereich erneut untersucht werden. 

Regelwerke RAK-WB: 467-469; 470; Anl. 12.4-12.5; 471; 472; 665 

RSWK: 619 

Beispiele GKD: SWD: GND: 

150 Evangelische Kirche 

in Deutschland / 

Kirchenamt 

250 Kirchenamt der EKD 

440 !...!Evangelische 

Kirche in Deutschland 

800 |k|Evangelische 

Kirche in Deutsch 

land 

801 |x|Kirchenamt 

110 Evangelische Kirche 

in Deutschland 

$bKirchenamt 

410 Kirchenamt der EKD 

510 !...!Evangelische 

Kirche in Deutschland 

$4adue 

150 Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers / 

Landeskirchenamt 

250 Landeskirchenamt 

<Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche  Hannovers> 

440 !...!Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers 

800 |k|Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers 

801 |x|Landeskirchenamt 

110 Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers 

$bLandeskirchenamt 

410 Landeskirchenamt 

$gEvangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers 

510 !...!Evangelisch-

Lutherische Landes 

kirche Hannovers 

$4adue 
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 150 Ecclesia Catholica / 

Synodus Episcoporum 

250 Synodus Epis 

coporum <Ecclesia 

Catholica> 

440 !...!Ecclesia Catholica 

800 |k|Katholische Kirche 

801 |x|Bischofssynode 

110 Katholische 

Kirche$bBischofs 

synode 

410 Bischofssynode 

$gKatholische Kirche 

410 Katholische 

Kirche$bSynodus 

Episcoporum 

410 Synodus 

Episcoporum 

$gKatholische Kirche 

510 !...!Katholische 

Kirche$4adue 

150 Diözese <Sankt 

Pölten> / Pastoralamt 

155 Pastoralamt St. 

Pölten 

440 !...!Diözese <Sankt 

Pölten> 

800 |c|Sankt Pölten 

<Diözese> 

801 |x|Pastoralamt 

110 Diözese Sankt 

Pölten$bPastoralamt  

410 Pastoralamt St. 

Pölten$4nauv 

551 !...!Diözese Sankt 

Pölten$4adue 

005 Tb1  

150 Kirchenkreis <Saar 

brücken>  

250 Kirchenkreis <Saar 

brücken> / 

Kreissynode 

250 Kreissynode 

<Kirchenkreis, 

Saarbrücken> 

005 Ts1  

800 |c|Saarbrücken 

<Kirchenkreis>  

801 |x|Kreissynode 

005 Tg1 

151 Kirchenkreis 

Saarbrücken  

410 Kirchenkreis 

Saarbrücken$bKreis 

synode$4spio 

410 Kreissynode$gKirch 

enkreis Saarbrücken 

$4spio 

 

und 

 

005 Tb1 

110 Kirchenkreis Saar 

brücken$bKreis 

synode 

410 Kreissynode 

$gKirchenkreis 

Saarbrücken 

551 !...!Kirchenkreis 

Saarbrücken$4adue 

680 Datensatz nicht für 

Titelverknüpfungen in 

der Formalerschließ 

ung verwenden. 

Titelverknüpfungen in 

der Formalerschließ 

ung erfolgen 

stattdessen mit der 

übergeordneten 

Körperschaft bzw. 

Gebietskörperschaft. 
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 005 Tb1 

150 Erzdiözese 

<Paderborn>  

250 Erzdiözese 

<Paderborn> / 

Generalvikariat 

250 Generalvikariat 

<Erzdiözese, 

Paderborn> 

005 Ts1  

800 |c|Paderborn 

<Diözese>  

801 |x|Generalvikariat  

005 Tg1  

151 Erzdiözese Paderborn 

410 Erzdiözese Paderborn 

$bGeneralvikariat 

$4spio 

410 Generalvikariat 

$gErzdiözese 

Paderborn$4spio 

 

und 

 

005 Tb1 

110 Erzdiözese Paderborn 

$bGeneralvikariat 

410 Generalvikariat 

$gErzdiözese Pader 

born 

551 !...!Erzdiözese 

Paderborn$4adue 

680 Datensatz nicht für 

Titelverknüpfungen in 

der Formalerschließ 

ung verwenden. 

Titelverknüpfungen in 

der Formalerschließ 

ung erfolgen 

stattdessen mit der 

übergeordneten 

Körperschaft bzw. 

Gebietskörperschaft. 

Geistliche Würdenträger als Spitzenorgan 

150 Erzdiözese <Köln> 

250 Erzdiözese 

<Köln> / Erzbischof 

250 Erzbischof 

<Erzdiözese, Köln> 

-- 

(Kombination Sachschlag 

wort / geografisches 

Schlagwort) 

005 Tg1 

151 Erzdiözese Köln 

410 Erzdiözese 

Köln$bErzbischof 

$4spio 

410 Erzbischof$gErz 

diözese Köln$4spio 

680 Für die Sacherschließ 

ung werden die 

Gebietskörperschaft 

„Erzdiözese Köln“ und 

der Sachbegriff 

„Erzbischof“ in der 

Schlagwortfolge 

kombiniert. 
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 150 Evangelisch-

Lutherische Kirche in 

Thüringen / 

Landesbischof 

440 !...!Evangelisch-

Lutherische Kirche in 

Thüringen 

-- 

(Kombination Sachschlag 

wort / geografisches 

Schlagwort) 

110 Evangelisch-

Lutherische Kirche in 

Thüringen$bLandes 

bischof 

510 !...!Evangelisch-

Lutherische Kirche in 

Thüringen$4adue 

680 Für die     

Sacherschließung wird 

die Körperschaft 

„Evangelisch-

Lutherische Kirche in 

Thüringen“ mit dem 

Sachbegriff „Bischof“ 

in der Schlagwortfolge 

kombiniert. 

 

 


